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Abkürzungsverzeichnis

VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport

GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen

DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et
des sports

CdG Les Commissions de gestion
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Anfang Mai 2016 brachten Recherchen der Zeitung „Blick“ den amtsjüngsten Bundesrat,
Guy Parmelin, in die Bredouille. Der im Dezember in die Landesregierung gewählte
Waadtländer soll sich mittels Mitberichtsverfahren im Rahmen des Bundesgesetzes
über die Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke für ein
Steuerprivileg eingesetzt haben, das vorsieht, dass Landwirte auf den Gewinn von
verkauftem Bauland keine Steuern bezahlen müssen. Laut „Blick“ soll Parmelin
gefordert haben, dass dieses Privileg auch rückwirkend gelten soll und, dass es in der
Botschaft noch prominenter dargestellt werde. Problematisch an dieser Forderung sei
– so die Boulevardzeitung –, dass der Bundesrat selber davon profitiere: Bis zu seinem
Amtsantritt war Parmelin Miteigentümer eines Grundstückes, das er seinem Bruder
überschrieben hatte. Da dieses zwar landwirtschaftlich genutzt werde, sich aber in der
Bauzone befinde, könnte es mit hohem Gewinn verkauft werden; „Blick“ schätzte den
Wert auf rund CHF 1 Mio. Am Verkaufserlös müsste der SVP-Bundesrat trotz Abtretung
an den Bruder noch 25 Jahre beteiligt werden. Dies wäre eigentlich Grund genug, um in
den Ausstand zu treten. Dies müssen Regierungsmitglieder gemäss Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz dann tun, wenn sie an einem Geschäft ein
unmittelbares persönliches Interesse haben. 
Zwar ging Parmelin sofort in die Offensive und betonte an einer Pressekonferenz nur
einen Tag nach den Enthüllungen der Boulevardzeitung, dass sein Bruder das
Grundstück nicht verkaufen werde. Er habe sich bereits als Nationalrat für das
Steuerprivileg eingesetzt, weil der Kanton Waadt stark betroffen sei – ein persönliches
Interesse liege aber nicht vor. Die politischen Reaktionen waren gemässigt. Von einem
"politischen Fehler" (TG) oder einem "Tritt in den politischen Fettnapf" (AZ) war zwar
die Rede, von einem Skandal sprach ausser dem Blick aber kaum jemand. 
Für Parmelin selber war die Angelegenheit mit dem Gang vor die Presse allerdings noch
nicht abgeschlossen. Er musste vor den GPK der beiden Räte Red und Antwort stehen
und gab dort zu Protokoll, dass sein Entscheid, nicht in den Ausstand zu treten,
juristisch vertretbar, politisch aber fehlerhaft gewesen sei. Auch Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann wurde von den GPK eingeladen. Er wolle nicht von einem
Vergehen sprechen, versprach aber, dass er die Fragen der Kommissionen zum Umgang
des Bundesrats mit den geltenden Ausstandsregeln im Kollegium diskutieren werde. 
Schliesslich beliess es die Regierung bei einer Rüge: Parmelin hätte seine
Interessenbindungen offenlegen müssen, damit der Bundesrat über einen Ausstand
hätte entscheiden können. Man nehme aber zur Kenntnis, dass sich das jüngste
Bundesratsmitglied der Offenlegungspflicht nicht bewusst gewesen sei. In seiner
Mitteilung machte das Kollegium als Antwort auf die Fragen der GPK auch deutlich, dass
eine Ausstandspflicht nur bei unmittelbarem persönlichen Interesse bestehe. Wenn es
lediglich einen Anschein einer Befangenheit gebe, könne nicht erwartet werden, dass
man bei normalen Bundesratsgeschäften in den Ausstand trete. Dies dürfe auch im
Interesse der Funktionsfähigkeit nur in Ausnahmefällen vorkommen. Die GPK gaben sich
Tags darauf mit dieser Antwort zufrieden, wiesen aber darauf hin, dass die Regeln
kritischer und strikter angewendet werden sollten.
Interessant war die Affäre, weil die Deutschschweizer Medien anders berichteten als
die Medien in der Romandie. Letztere beschrieben den Waadtländer Magistraten eher
als Opfer einer Deutschschweizer Intrige, während Erstere den politischen Fehler
Parmelins mit einigen heiklen Entscheiden in Verbindung brachten, die er in seinen
ersten 100 Tagen im VBS geleistet habe. 1

ANDERES
DATUM: 04.05.2016
MARC BÜHLMANN

1) Medienmitteilung BR vom 18.5.16; Blick, 6.5.16; AZ, Blick, LT, Lib, NZZ, TA, TG, 7.5.16; SO, So-Bli, SoZ, 8.5.16; Blick, 9.5.16; AZ,
Blick, NZZ, SGT, TG, 10.5.16; Blick, LT, NZZ, TG, 11.5.16; AZ, Blick, NZZ, TA, TG, WW, 12.5.16; NZZ, 14.5.16; Blick, LT, Lib, NZZ, TA,
TG, WW, 19.5.16; LT, Lib, TG, 20.5.16; LT, 21.5.16
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